
 

 

Anmeldungen und Informationen können ab sofort bei der: 

 

Kinder- & Jugendförderung der Stadt Babenhausen 

Bürgermeister-Rühl-Str. 6 

64832 Babenhausen 

Tel. 0 60 73 / 68 72 11 

E-Mail: mareen.hautmann@babenhausen.de 

 

 

oder 

am Empfang im Rathaus angefordert bzw. eingeholt werden. 

Ansprechpartner ist Mareen Hautmann. 

 

  
  

oder Eissporthalle 
27.01.2024 ab 10 Uhr 

Ausflug Rodeln 



Ausflug Rodeln oder Eissporthalle 
 

Diese Veranstaltung findet statt, wenn zu dieser Zeit 
genug Schnee liegen sollte! 

 

Am Samstag, den 27.01.2024 lädt die Kinder- & Jugendförderung alle Kinder und 
Jugendlichen im Alter von 8 bis 16 Jahren zum traditionellen Schlittenfahren ein. 
Der Tagesausflug führt die sportliche Truppe auf den „Engländer“ in den schönen 
Spessart. Der „Engländer“ hält für alle Wintersportler eine 400m lange Skipiste 
und eine zusätzliche Rodelabfahrt bereit. 
Eigene Schlitten oder sog. „Schneeteller“ müssen für diesen Ausflug mitgebracht 

werden, sowie entsprechende Kleidung (Schneehose, Jacke, Handschuhe, 

Mütze, etc.) einen Rucksack mit einem Lunchpaket & Trinkflasche und etwas 

Taschengeld, da es auf dem „Engländer“ auch einen Kiosk gibt. 

 

Alternativ: Schlittschuhlaufen in Frankfurt 
Diese Veranstaltung findet statt, wenn zu dieser Zeit 

kein Schnee liegen sollte! 
 

Sollte an diesem Tag kein Schnee liegen, weicht die Gruppe zum 
Schlittschuhfahren auf die Eissporthalle in Frankfurt aus. Dort erwartet die 
Teilnehmer*innen 4 unterschiedliche Eisflächen indoor und eine komplette 400m 
lange Stadionrunde auf 12m Breite. Insbesondere den Eis-Neulingen bieten die 
umlaufenden Banden in der kleinen & großen Halle, sowie auf der überdachten 
Außenfläche die nötige Sicherheit auf dem Eis. 
Auch hier sollten die Kinder & Jugendlichen für die Stärkung ein Lunchpaket und 

Getränke zur Verpflegung dabeihaben und natürlich warme Kleidung tragen. Für 

die Pistenbar wird ein kleines Taschengeld empfohlen und ohne eigene 

Schlittschuhe fallen zusätzlich noch 4,50 € an Leihgebühren an. 

 

Die wichtigsten Infos: 

Datum: Samstag, 27.01.2024 

Zeiten: Treffpunkt um 10.00 Uhr an der KiJuFö 

Rückankunft Rodeln ca. 16.00 Uhr an der KiJuFö 

Rückankunft Eissporthalle ca. 15.00 Uhr an der KiJuFö 

 

Alter:  ab 8 bis 16 Jahren 

Teilnehmer: max. 16 Kinder 

Beitrag: 8,00 € + 4,50 € Schlittschuhverleih 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn … 

Vorname: _____________________________________________ 

Name:  _____________________________________________ 

geb. am: _____________________________________________ 

Straße:  _____________________________________________ 

Wohnort: _____________________________________________ 

Telefon: _____________________________________________ 

Mobil:   _____________________________________________ 

E-Mail:  _____________________________________________ 

… für den Tagesausflug am 27.01.2024 verbindlich an. 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos, auf denen mein Kind 

abgebildet ist, zu Dokumentations- und Repräsentationszwecken veröffentlicht 

werden dürfen. 

JA  NEIN      

 

________________________________________ 

Datum / Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

Die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Babenhausen wird die von Ihnen angegebenen Daten ausschließlich 

zum Zweck der von Ihnen gewünschten Informationen verarbeiten. 

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung ist uns sehr wichtig. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Babenhausen wurden gemäß  

§5 BDSG zum Datengeheimnis verpflichtet. Es werden alle notwendigen technischen und organisatorischen 

Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen.  

So werden Ihre Daten in einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. 

Auf Anfrage werden wir Sie gerne über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Die Kriterien zur 

Festlegung der Dauer der Speicherung bemessen sich nach Ende des Zwecks und anschließender gesetzlicher 

Aufbewahrungsfristen. 


